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 Veröffentlicht am 02.05.2002

Norm

StPO §179 Abs4 Z2

StPO §182 Abs4

Rechtssatz

Der Fortsetzungsbeschluss des Oberlandesgerichtes hat denjenigen des Untersuchungsrichters nicht zu beurteilen,

sondern zu ersetzen und nach § 179 Abs 4 Z 2 StPO auch eine Subsumtion der Tat, welcher der Beschuldigte dringend

verdächtig ist, zu enthalten.
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Beisatz: Er stellt demnach eine neue - reformatorische - Entscheidung dar. (T1)
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Auch; Beisatz: Eine von der des Erstgerichts abweichende Begründung des dringenden Tatverdachts kann daher

nicht gegen das Verbot von Überraschungsentscheidungen verstoßen. (T4)
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